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ROTE REVUE
SOZIALISTISCHE JIOXATSSCHRIFT
Herausgeber: Sozialdemokratische Partei der Schweiz

21. JAHRGANG - JANUAR 1942 - 11EET5

Für die Volkswahl des Bundesrates
Von Dr. Emil Klöti

1. Das Gebot der Stunde.

Die Schweiz befindet sich heute in einer ihrer gefahrvollsten Perioden.
Die ganze Welt ist in Bewegung geraten und die Großmächte stehen in
einem Kampf auf Leben und Tod. Staaten, die beiseite stehen und neutral
bleiben wollen, sind immer weniger beliebt und begegnen immer größeren
politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten.

Glücklicherweise ist das Schweizervolk einig im Willen zur
lebensnotwendigen Neutralität und zur Selbstbehauptung. Zur Betätigung dieses
Willens bedarf es möglichster Einigkeit und Geschlossenheit der ganzen
Nation. Ihr zuliebe müssen manche politische und soziale Auseinandersetzungen

vermieden oder verschoben werden. Daneben muß auch die
Ausübung der Bundesgewalt dem Bedürfnis des Tages angepaßt werden.
Der gemütliche parlamentarische Betrieb, bei dem wichtige Gesetzesvorlagen

jahrelang hängig blieben, vermag heute, wo vielfach rasch
entschieden werden muß, nicht mehr zu genügen. Ohne verfassungsmäßige
Kompetenz, jedoch unter Berufung auf ein ungeschriebenes Naturrecht
des Parlamentes, in gefährlicher Zeit das zu tun, was im Lebensinteresse
des Landes liegt, hat die Bundesversammlung bei Kriegsausbruch eine
straffere, aktionsfähigere Bundesgewalt geschaffen. Unter Ausschaltung
von Volksrechten und Verzicht auf eigene Befugnisse ermächtigte sie
den Bundesrat, unbekümmert um Verfassung und Gesetz von sich aus
alles anzuordnen, was ihm zur politischen und wirtschaftlichen
Selbstbehauptung des Landes notwendig und dringlich erscheint.

Wohl hat sich das Parlament vorbehalten, jedes halbe Jahr die neuen
sogenannten «Vollmachtenbeschlüsse» des Bundesrates nachträglich zu
prüfen sowie darüber zu entscheiden, ob sie weiterhin in Kraft bleiben
sollen. Das ändert nichts an der Tatsache, daß der Bundesrat heute in der
Hauptsache sowohl die Kompetenzen der Exekutive als auch die des

Parlamentes und des Volkes ausübt und daß das Parlament zugunsten der
Exekutive mehr ausgeschaltet ist, als in manchen kriegführenden Staaten.

2. Machtkonzentration und Machtverschiebung.

Diese Konzentration der politischen Macht beim Bundesrat hat unter
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